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Betreff:    BP „Solarpark-Bergzow-Ost“ & 11. Änderung gemeinsamer 

FNP, Landkreis Jerichower Land 

Hier:    frühzeitige Beteiligung §§ 3 (1) & 4 (1) BauGB 

 

Sehr geehrte , 

die Regionale Planungsgemeinschaft Magdeburg (RPM) nimmt gemäß § 2 Abs. 

4 in Verbindung mit § 21 Landesentwicklungsgesetz des Landes Sachsen-An-

halt (LEntwG LSA) vom 23. April 2015 für ihre Mitglieder, zu denen der Land-

kreis Börde, der Landkreis Jerichower Land, die Landeshauptstadt Magdeburg 

sowie der Salzlandkreis gehören, die Aufgabe der Regionalplanung wahr. 

 

Die Regionalversammlung hat in der Sitzung am 28.06.2023 den 3. Entwurf 

des Regionalen Entwicklungsplanes der Planungsregion Magdeburg mit Um-

weltbericht (Beschluss RV 11/2023) zur öffentlichen Auslegung und Trägerbe-

teiligung vom 28.07. bis 01.09.2023 beschlossen. 

 

Das Kapitel 4 wurde mit dem Beschluss der Regionalversammlung vom 

28.07.2021 (Beschluss RV 04/2021) aus dem Gesamtplan herausgelöst und 

als Sachlicher Teilplan "Ziele und Grundsätze zur Entwicklung der Siedlungs-

struktur - Zentrale Orte / Sicherung und Entwicklung der Daseinsvorsorge 

/Großflächiger Einzelhandel" neu aufgestellt. Der Sachliche Teilplan "Ziele und 

Grundsätze zur Entwicklung der Siedlungsstruktur - Zentrale Orte / Sicherung 

und Entwicklung der Daseinsvorsorge /Großflächiger Einzelhandel" wurde 

durch die Regionalversammlung in der Sitzung am 28.06.2023 (Beschluss RV 

07/2023) beschlossen und wird nach Genehmigung durch das Ministerium für 

Infrastruktur und Digitales als oberste Landesentwicklungsbehörde durch öf-

fentliche Bekanntmachung als Satzung rechtswirksam. 
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Mit Beginn der öffentlichen Beteiligung gelten für das Gebiet der Planungsre-

gion Magdeburg in Aufstellung befindliche Ziele der Raumordnung, die als 

sonstige Erfordernisse der Raumordnung gemäß § 4 Abs. 1, 2 ROG in Abwä-

gungs- oder Ermessensentscheidungen und bei sonstigen Entscheidungen öf-

fentlicher Stellen über die Zulässigkeit raumbedeutsamer Planungen und Maß-

nahmen zu berücksichtigen sind. 

 

In der Sitzung der Regionalversammlung am 12.10.2022 hat diese mit Vor-

lage RV 07/2022 beschlossen, ihren Beschluss zur Vorlage RV 04/2010 vom 

03. März 2010 zur Aufstellung des Regionalen Entwicklungsplanes für die Pla-

nungsregion Magdeburg dahingehend zu ändern, dass das Kapitel 5.4 Energie 

mit den Gliederungspunkten 5.4.1 Nutzung der Windenergie, 5.4.2 Biomasse, 

5.4.3 Solarenergie nicht mehr Gegenstand dieses Aufstellungsverfahrens ist. 

Ebenfalls in der Sitzung der Regionalversammlung am 12.10.2022 hat diese 

zum Kapitel Energie mit Vorlage RV 08/2022 die Aufstellung eines Sachlichen 

Teilplans „Ziele und Grundsätze zur Energie in der Planungsregion Magdeburg“ 

mit Umweltbericht für das Gebiet der RPM und die Einleitung des Aufstellungs-

verfahrens gemäß § 9 Abs. 1 Raumordnungsgesetz, § 7 Abs. 2 i. V. m. § 2 

Abs. 4 LEntwG LSA beschlossen. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte im 

Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt vom 15.11.2022 

(Seite 161 ff.) sowie auf der Internetseite der RPM. 

 

Das Plangebiet umfasst ca. 51 ha und befindet sich im baurechtlichen Außen-

bereich gem. § 35 BauGB. Geplant ist der Bau einer  Photovoltaik-Freiflächen-

anlage zur Erzeugung von solarer Strahlungsenergie. Derzeitig wird das Ge-

biet landwirtschaftlich genutzt.  

 

Das Plangebiet befindet sich in einem Vorbehaltsgebiet für Hochwasserschutz 

(3. Entwurf REP MD, G 6.1.2-3, Nr. 4 "Elbe").  

 

Vorbehaltsgebiete sind Grundsätze der Raumordnung, d.h. Vorgaben für 

nachfolgende Abwägungs- oder Ermessensentscheidungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 3 

Raumordnungsgesetz). Grundsätze der Raumordnung sind nach § 4 Abs. 1 

ROG in Abwägungs- oder Ermessensentscheidungen zu berücksichtigen (Be-

rücksichtigungspflicht). Gemäß § 8 Abs. 7 Nr. 2 ROG sind Vorbehaltsgebieten 

bei der Abwägung mit konkurrierenden raumbedeutsamen Planungen oder 

Nutzungen ein besonderes Gewicht beizumessen. 

 

In den Vorbehaltsgebieten für Hochwasserschutz befinden sich auch Gebiete 

hinter den Deichen, die einen geringen Grundwasserflurabstand aufweisen    

(< 2 m) und aufgrund eines Hochwassers vernässt werden können. In diesen 

grundwassersensiblen Gebieten sollen bauliche und technische Vorkehrungen 

getroffen werden, um zukünftig Schäden an Bebauungen und Infrastruktur zu 

vermeiden. 

Gerade zu diesen Zeiten wird wieder sichtbar wie stark betroffen Regionen 

von Starkregenereignissen sein können. Umso wichtiger sind Bereiche, welche 

natürlich frei von Bebauung sind und vernässen können. 

 

Die Gemeinde Elbe-Parey verfügt über ein "Gesamträumliches Konzept für 

Freiflächenphotovoltaikanlagen". In diesem Konzept wurde das Plangebiet mit 
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abgehandelt und als sehr potentiell geeignete Fläche aufgenommen sowie dar-

gestellt. 

 

Nach Auffassung der RPM die  die sonstigen Erfordernisse der Raumordnung 

des in Aufstellung befindlichen Regionalen Entwicklungsplanes/Sachlichen 

Teilplanes ZO dem Vorhaben nicht entgegen.  

Da es sich um in Aufstellung befindliche Erfordernisse des REP MD/Sachlichen 

Teilplanes ZO handelt, wird darauf hingewiesen, dass sich im Laufe des Ver-

fahrens Änderungen ergeben können. 

 

Die Feststellung der Vereinbarkeit der o.g. Planung/Maßnahme mit den Zielen 

der Raumordnung und Landesplanung erfolgt gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 10 LEntwG 

LSA durch die oberste Landesentwicklungsbehörde im Rahmen der landespla-

nerischen Abstimmung in Form einer landesplanerischen Stellungnahme. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

im Auftrag 

 
 

Sachbearbeiterin für Regionalplanung 

 

 




